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421 derBeilagen zu_denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII.~~ 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (393 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dein das Ve·rfas
sungsgerichtshofgesetz 1953 abgeändert wird 

Die den Mitgliedern des Verfassungsgerichts~ 
hofes bisher einkommensteuerfrei gebührenden 
Aufwandsent:sChädigungensoHen nadl der Re
gienlngsvorlage 132 der Beilagen teilweise ein
kommensteuerpflichtig werden. Im 'Zusammen" 
hang damit hat die Bundesregrerung am 14. Juni 
1972 den obgenannten Gesetzentwurf im Natio
nalrat eingebracht, durch welchen die Ansätze der 
Geldentschädigung der Mitglieder des Verfas
sungsgerichtshofes angehoben und die Anrech
nungsvorschriften ,des ~ '4 Ab's. 'l-des Verfas
sungs:gerichtshofgesetzes 19·5,3 beseitigt werden 
sollen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich erst
mals inseinet 'Shzung äm 15. Juni 1972 mit 
dieser Votlllg'e besdläftigtund beschlossen, zu 
deren Vorberatung :eine'n Unteraussdlüß einzu
setzen, dem die Abgeordneten G I' a t z,T h a 1-
hammer, Dr. Tull, Robert Weisz und 
Wie I a n d ne r von derSPO, C; 1 ase r, Dok
tor Kor e n, DDr. Neu n e rund Anton 
Sc 'h I ag e rvon . der 'öVP sowie Dr. 'B r 0 e- . 

Thalbammer 
Berichterstatter 

si g k e von der FPö angehörten. Der Unter
ausschuß hielt am 21. Juni 1972 und am 28. Juni 
1972 mehrstündige Beratungen ab. Der ersten 
Sitzung wurden auch der Präsident des Ver~. 
fassungsgerichtshofes mit zwei Mitgliedern dieses 
Gerichtshofes beigezogen. Unter Mitwirkung von 
Beamten der zuständigen Ressorts formulierte 
der Unterausschuß Abänderungsvorschläge zu 
dem· von der Bundesregierung vorgelegten Ge
setzentwurf, die dem Finanz- und Budgetaus
schuß am 28. Juni 1972 unterbreitet wurden. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Kor e n, 
G rat z und Dr. B r oe s i g k ce sowie der Bun
desminister für Finanzen Dr. A nd r 0 sc h be
teiligten, wurde die Regierungsvorlage unter Be
rücksichtigung der vom Unterausschuß vorge
schlagenen Abänderungen .inder dem Bericht 
beige druckten Fassung einstimmig angenommen. 

A,ls Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n
t ,r a g, der Nationalrat woUe dem a n g e
s chi 0 ss e n enG e se t zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 2;8.. Juni'19'l:2 

Dr.'Tutl 
'Obmann 

"I. 
I 
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2 421 der Beilagen 

"j. 

Bundesgesetz, mit dem das Verfas- zahlungen in sinngemäßer Anwendung der 
sungsgerichtshofgesetz 1953 geändert wird Bestimmungen der §§ 3 Abs. 3 und 7 Abs. 2 des 

Der NationaIrat hat beschlossen: 
Gehaltsgesetzes 1956, BGB!. Nr. 54." 

Artikel I 2. Abs. 2 d,es § 5 a bat zu lauten: 

,,(2) Die Geldentschädigungen gemäß den §§ 4 
Das VernasSwligsgerichtshofgesetz 1953, BGB!. und 5 und des Abs. 1 des, vorliegenden Para-

Nr. 85/1953, in der Fassung der Bundesgesetze graphen sind exekutionsfrei. Die steuerrechtliche 
vom 25. Juli 1956, BGBI. Nr. 171, vom 22. Jän- Behandlung' der auf Grund dieses ,Bundesgesetzes 
oer 1958, BGB!. Nr. 18, vom 16. Dezemlbergebührenden Entschädigungen wird im Einkom-
1964, BGB!. Nr. 297, sowie .des § 170 Z. 4 des mensteuergesetz 1967, BGB!. Nr. 268, in der 
Beamten-Kranken- und Unlfallversicherungs- Fassung des Bundesgesetzes vom XXXXXXXX, 
gesetzes vom 31. Mai 1967" BGBI. Nr. 200, wird 
geändert wie folgt: BGB!. Nr. XXX, geregelt." 

1. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. (1) Die Mitglieder des Verfassungs
gerichtshofes erhalten vom Ersten des ihrer Be
stellung nachfolgenden Monates an eine Gekl
entschädigung in folgender Höhe: 

1. der Präsiiclent im Ausmaß von 166 v. H., 
2. 'der Vizepräsident im Ausmaß von 138 v. H., 
3. die ständigen Referenten im Ausmaß von 

138 v. H., 

4.die übrigen Mitglieder im Ausmaß von 
83 v. H. des Bezuges, auf den jeweils ein Mivglie'd 
des Natiolllalr~tes Anspruch hätte, wenn es seit 
der Ernennung zum Mitglied'des Verfassungs
gerichtshofes dem Nationalrat als Abgeordneter 
angehören würde. 

(2) Bekleidet der Vi'Zepräsi'dent auch die Funk
tion eines ständigen Referenten, so erhält er für 
diese Funktion keine Entschädigung. 

(3) Ersatzmitglie'der des Verfassungsgerichts
hofes erhalten filr jede Sitzung, an der sie teil
genommen halben, eine Entschädigung, ,die für 
jedlen SitlZungsttg ein Zehllltel der für einen 
Monat entfallen'den Entschidigung der im Abs. 1 
Z. 4 genannten Mitglie'der- bemessen nach dem 
Anfangs!berzug - beträgt. 

Artikel ß 

(ÜbergangsbestimmunJg) 

(1) § 4 un'd § 5 a Abs. 2, erster Halbsatz, des 
Verfassungsgerichts'hofgesetzes 1953 in der Fas
sung des Art. I des V'Orliegenden Bun'desgesetzes 
treten mit 1. Juli 1972 in Kraft, Für das Inkraft
treten der ülbrigen Bestimmungen des § 5 a Abs. 2 
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, in der 
F'assung des vorliegen'den Bundesgesetzes gelten 
die Inkrafttretensbestimmungen des Bundes
gesetzes. vom XXXXXXXXXX, BGBI. Nr. XX. 

(2) Laufende Ruhe(Versorgungs)bezüge ein
schließlich Zulagen sowie laufeDide Bezüge nam 
§ 5 Albs. 1 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
1953, die bereits vor ·dem Zeitpunkt des In
kralfttretens des § 4 des Verfassungsgerichtshof
gesetzes 1953· in der Fassung des Art. I gemäß 
dem bisher geltenden Recht gebubrt haiben, sind 
nach den Bescimmun'gen des § 4 des Verfassungs
gerichtshofgeset:z-es 1953 in der Fassung des 
Art. I Z. 1 des vorliegenden Bundesgesetzes von 
dessen. Inkrafttreten an neu zu berechnen. 

Artikel m 
(4) Außer den Entschädigungen erhalten die 'Mit der Votlziehuag dieses Bundesgesetzes 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes Sonder- ist der Bu,ndeskaJl%ler betraut. 
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